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Auswirkung der Änderung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach TVöD 

auf die gesetzlichen Zuschüsse gem. § 16 ff. KitaG 

 

Sehr geehrte Frau Schlüter, 

sehr geehrter Herr Graf, 

ich möchte mich zunächst noch einmal für das gemeinsame Gespräch am 25. Ja-

nuar 2022 bedanken, in dem wir uns über die Rechtslage nach dem KitaG und den 

dazugehörigen Verordnungen im Zusammenhang mit der Absenkung der regelmä-

ßigen Wochenarbeitszeit nach TVöD austauschen konnten. Ich hatte Ihnen insoweit 

zugesagt, dass wir noch einmal die rechtlichen Möglichkeiten des Landes zur Un-

terstützung bei der Finanzierung prüfen. 

Bereits anlässlich der Haushaltsaufstellung 2022 Anfang 2021 wurde die Thematik 

im MBJS intensiv geprüft. Schon zum damaligen Zeitpunkt wurden Zweifel im MBJS 

geäußert, dass die tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeitverkürzung im Rahmen 

der öffentlichen Finanzierung zu berücksichtigen sind. Es wurde vor diesem Hinter-

grund darauf verzichtet, diese Position in die regierungsinternen Haushaltsverhand-

lungen aufzunehmen. Aufgrund der zunehmenden Diskussionen und Nachfragen 

von Seiten der Träger der Kindertagesstätten wurde seit Oktober 2021 versucht, die 
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Angelegenheit erneut - auch mit dem MdFE - zu klären. Einerseits war hierbei die 

hiesige Rechtsaufassung zu berücksichtigen, andererseits war die Interessenlage 

der Träger in den Blick zu nehmen. Zudem hätte eine Änderung der Rechtsauffas-

sung auch Konsequenzen auf die Finanzierungspflichten der örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe (s.u.), was ebenfalls relevant sein dürfte.   

Im Ergebnis muss ich Ihnen mitteilen, dass wir an unserer bisherigen Rechtsauffas-

sung festhalten. Dabei möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass hierbei zwi-

schen der ordnungsrechtlichen Bedeutung (§ 10 Abs. 1 KitaG, § 45 SGB VIII) und 

der Finanzierungsfrage unterschieden werden kann. 

1. Mit Schreiben vom 22. Februar 2022 habe ich nun den Akteuren in der Kinderta-

gesbetreuung die Haltung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport hinsicht-

lich der ordnungsrechtlichen Situation, d.h. bezüglich des notwenigen Personalbe-

stands in den Einrichtungen dargestellt. Der Gesetzgeber ist bei der Regelung des 

§ 10 Abs. 1 KitaG von einer Fachkraftstelle von 40 Wochenstunden ausgegangen. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen möchte ich zunächst auf dieses Schreiben 

Bezug nehmen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass wegen der Arbeitszeitverkür-

zung mehr Personal in den Einrichtungen einzusetzen ist,  

2. Es stellt sich damit, wie in dem o.g. Besprechungstermin erörtert, die Folgefrage, 

wie sich die aufgrund der Absenkung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach 

TVöD ggf. anfallenden zusätzlichen Kosten der Kindertagesstätten auf die gesetz-

lichen Zuschüsse gem. § 16 ff. KitaG auswirken.  

Da wie bereits mit Ihnen erörtert kein rechtlicher Anspruch auf einen (anteiligen) 

Ausgleich durch das Land besteht, enthalten die am 27. Januar 2022 beschiedenen 

Landeszuschüsse an die Landkreise und kreisfreien Städte nach den §§ 16 und 16a 

KitaG keine entsprechende Erhöhung. 

Es bietet keine dieser Regelungen eine Rechtsgrundlage für eine entsprechende 

Erhöhung der Landeszuschüsse.  

So kann § 16 Abs. 6 S. 2, 3 und 6 KitaG i.V.m. der Landeszuschussanpassungs-

verordnung (LAZAV) schon deswegen keine Rechtsgrundlage darstellen, weil die 

Vorschriften erst wieder 2023 eine Dynamisierung des im KitaG geregelten Festbe-

trages vorsehen. Nach diesen Vorschriften können Personalkostenveränderungen 

frühestens bei der Dynamisierung ab 2025 relevant werden. Unabhängig davon ba-

siert gem. § 3 LAZAV der Anpassungsfaktor „Personalkostenentwicklung“ auf die 

Tarifstelle gem. § 5 Abs. 3 S. 1 KitaBKNV. Wie auch bei § 16a Abs. 1 KitaG i.V.m. 

den §§ 5 und 6 KitaBKNV kann hier keine Rechtsgrundlage für höhere Zuschüsse 

aufgrund der Absenkung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach TVöD abgelei-

tet werden, weil die Vorschriften auf das Arbeitgeberbrutto einer Erzieherstelle ab-

stellen, das in der Entgelttabelle des TVöD SuE ausgewiesen wird. Die Vorschriften 

sehen hingegen nicht vor, dass die Reduzierung der Wochenarbeitszeit in eine Er-

höhung des in der Entgelttabelle festgelegten Arbeitgeberbruttos umzurechnen ist.  
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Im Unterschied dazu lässt beispielsweise die Regelung des § 17d KitaG zum Ver-

waltungskostenausgleich eine Umrechnung zu, da die Vorschrift selbst die Perso-

nalkosten einer Kraft zu einer konkreten Stundenzahl ins Verhältnis setzt.  

Auch nach erneuter Prüfung der Möglichkeiten, sehen wir leider auch darüber hin-

aus keine entsprechende Anspruchsgrundlage für eine Kostenbeteiligung des Lan-

des im aktuellen Kitarecht.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass aus 

Sicht des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport aufgrund gleichgelagerter Er-

wägungen eine entsprechende Erhöhung der Personalkostenzuschüsse gem. § 16 

Abs. 2 KitaG ebenfalls nicht geboten ist. Das Kitarecht sieht somit im Ergebnis hin-

sichtlich ggf. entstehender Mehrkosten bei den Trägern der Kindertagesstätten 

grundsätzlich nur eine Kostenerstattung nach § 16 Abs. 3 S. 2 KitaG vor. 

Ich bedauere, Ihnen keine anderslautende Mitteilung geben zu können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

 

Volker-Gerd Westphal 


